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Bericht über die Verhandlungen
-es dreizehnten Landtags

des Großherzogthums Oldenburg.

Vierundvierzigste Sitzung.

Oldenburg , den 10 . Mai 1861 . Morgens 10 Uhr.

Tagesordnung : 1) Bericht des Ausschusses zur Begutachtung der in der Anlage Nr. 69 (S . 713 ff. der gedruckten Vor¬
lagen) vorgelegten Gesetzentwürfe zur Ausführung des Abschnitts VI. des Slaatsgrundgesetzeö„von
der Rechtspflege« in den Fürstcnthümern Lübeck und Birkenfeld, betr. die Gesetzentwürfe über den
bürgerlichen Proccß

für das Fürstenthum Lübeck(Anlage 69 Nebcnanlage5 S . 775) ,
8. für das Fürstenthum Birkenfeld(Anlage 69 Nebenanlage9 S . 859) ,

(Bericht des Ausschusses: S . 1308—1335 der Abklatsche).
2) Bericht des Finanzausschusses, betreffend

die KrongutScassenrechnungenfür 1853/57 (Anlage 67 S . 635) und
8. die Jnventaricn über dos Krongut im Herzogthum Oldenburg und über das Staats - und Kron-

gut in den Fürstenthümcrn Lübeck und Birkenfeld(Anlage 66 S . 366 und AbklatscheS . 1126),
(Bericht des Ausschusses: S . 1336—1339).

3) Zweite Lesung deS Entwurfs eines Gesetzes, betr. die Reorganisation der Wittwen-, Waisen- und
Leibrentencasse. (Bericht S . 1251—1287 der Abklatsche.)

Vorsitzender: Präsident Dannenberg.

<4m Ministertische: die Herren Regierungs- Eommissaire
Bucholtz und Becker.

Nach Eröffnung der Sitzung verliest der Schriftführer
Russell  das Protokoll der letzten Sitzung. Dasselbe wird
genehmigt.

Es werden vom Präsidenten folgende Eingänge an¬
gezeigt:

1) Schreiben der Staatsregierung über die Landtagsbe-
schlüffe betreffend den dauernden Bedarf an Gehalten
und Geschäftskosten rc. für daS Forstwesen im Für¬
stenthum Birkenfeld. (An den Finanzausschuß.)

2) Vorstellung deS Gemeindevorstanbes rc. zu Bunden-
bach im Fürstenthum Birkenfeld betreffend den Stra¬
ßenbau durch das HahnenbacherThal und dessen
Durchführung über Bundenbach. (An den Finanz¬
ausschuß.)

3) Petition der Gebrüder Anton und Wilhelm Warnken
in Friesoythe um geneigte Gewährung eines Schutzes
hinsichtlich der Wassermühle in Friesoythe event. Ent¬
schädigung aus der Staatscaffe. (An den Petitions¬
ausschuß.)

4) Petition der Landgemeinde Eutin betreffend eine Ver¬
fügung der Provinzialregierungin Eutin wegen der
vom Pastor Müller in Eutin in Anspruch genomme¬
nen Fuhren zu den Gemeinderathssitzungen in Armen¬
sachen. (An den Petitionsausschuß.)

Der Präsident macht darauf folgende Mittheilung:
Er sei von mehreren Abgeordneten darauf aufmerksam ge¬
macht, daß der Bericht über die neun und dreißigste Sitzung
unparlamentarische, beleidigende Aeußerungen des Abg.
Wulff  enthalte. Bei der Verhandlung über den Bericht
des Ausschusses zur Begutachtung der neuen Justizorgani-
sation für die Fürstenthümer, mache der genannte Abgeordnete
folgende Aeußerungen: „Von türkischer Justiz sei keine Rede.
Wie die Rechtspflege zur Zeit gehandhabt werde, sei sie keine
solche, mit Ausnahme vielleicht der untersten Instanz im
Amte Eutin, die er nicht rechtfertige. Wenn von Seiten des
Regierungs-Commiffairs von einer Paschaverwaltung gespro¬
chen sei, so bemerke er , daß er die jetzige Verwaltung nicht
mit diesem Namen belegt, müsse aber aufrichtig gestehen, daß
die Verwaltung der Amtmänner vielleicht wohl mit diesem
Namen könne belegt werden. " Er habe diese Aeußerungen,



322

wie sic mitgetheilt , bei der damaligen Berathung nicht gehört.
Er habe den Abgeordneten nur sagen hören : „ Von türkischer
Justiz sei keine Rede , zur Zeit könne man die dortige Rechts¬
pflege nicht eine solche nennen . " Nachher seien die Worte
desselben undeutlich geworden . Da die Berichte unter der
Leitung des Bureaus stehen und zudem , wie er vernommen,
die mitgetheilte Fassung der genannten Aeußerungen durch
Redaction des Abg . Wulff  entstanden sei , so glaube er,
die Sache hier zur Sprache bringen zu müssen . In der
letzten allgemeinen Aeußerung sei wohl keine Beleicigung zu
finden , anders jedoch in der ersten , die direct gegen das Amt
Eutin gerichtet sei. Nach seiner Ansicht sei die Sache so zu
erledigen , daß der Abg . Wulff  eine Erklärung abgebe , ob
er die Rechtspflege im Amte Eutin als eine türkische habe
bezeichnen wollen . Er ersuche denselben deshalb , sich darüber
auszuchrechcn.

Abg . Wulff : Bei der Berathung über den genannten
Gegenstand habe er sich dahin ausgesprochen , die Justizor¬
ganisation muffe bis zur Einführung einer neuen Verwaltung
aufgehoben werden . Die alte Justiz sei nicht so schlecht , daß
sie nicht noch so lange fortbestehen könne . Der Regierungs-
Commissair habe damals von türkischer Justiz und Pascha¬
verwaltung gesprochen , was sich nur auf daS von ihm Ge¬
sagte habe beziehen können . Er habe dann behauptet , die
Rechtspflege im Fürstenthum könne einstweilen noch fortbe¬
stehen und habe dieselbe in Schutz genommen , mit Aus¬
nahme der Justiz beim Amte Eutin , die er nicht rechtfertige.
Er habe sie nicht geradezu eine türkische genannt , es vielmehr
Jedem überlassen wollen , von derselben zu halten , waS er
wolle.

Präsident : Er bitte den Abg . Wulff,  deutlich zu
erklären , ob er die genannte Justiz als eine türkische habe
bezeichnen wollen.

Abg . Wulff : Ob er sich darüber erklären müsse?
Präsident : Er brauche darüber keine Erklärung abzu¬

geben . Es sei jedoch am einfachsten , wenn die Sache so er¬
ledigt werde.

Abg . Wulff : Er Hobe die Rechtspflege , welche im
Amte Eutin geübt werde , nicht eine türkische  genannt.

Abg . Ahlhorn : Er habe nicht zu dieser Frage , aber
zu einer ähnlichen , insofern sie nämlich die Landkagsberichte
betreffe , das Wort erbeten . Die Berichte seien bis jetzt ziem¬
lich verspätet im Druck erschienen . Während der Landtags¬
vertagung habe er über diesen Umstand mehrfach klagen
hören und es sei auch wohl nicht zu leugnen , daß die Be¬
richte , wenn sie ihren Zweck erreichen sollen , schnell müssen
vertheilt werden können . Er habe nun geglaubt , diese Ver¬
spätung habe in der Arbeitsüberhäusung der Druckerei ihren
Grund , jedoch aus cingezogene Erkundigung vom Landtags¬
registrator erfahren , daß dieselbe dadurch verursacht werde,
daß die Berichte bei einzelnen Abgeordneten circulircn und von
diesen lange im Hause behalten werden . Abgesehen von dem
genannten Grunde , fordere cs auch die Parität , daß dieselben
nicht bei einzelnen  Herren circulircn . Sollen dieselben

überhaupt circulircn , so müsse dies bei sämmtlichcn Abgeord¬
neten geschehen , sonst müssen sie bloß eine bestimmte Zeit hier
ausgelegt werden.

Präsident : Es sei allerdings für die Mitglieder des
Gesammtvorstandes sehr schwer , die Berichte hier durchzu¬
sehen ; aber er werde , da eS gewünscht werde , jetzt die An¬
ordnung treffen , daß dieselben Niemanden in sein HauS ver¬
abfolgt werden.

Den ersten Gegenstand der Tagesordnung bildet der
Bericht des XVII . Ausschusses betreffend den bürgerlichen
Proceß für die Fürstcnthümer Lübeck und Birkenfeld . Der
Entwurf für Lübeck ist gestern berathen.

Präsident : Er eröffne die Berathung über den An¬
trag Nr . 1. Das Wort wird nicht begehrt , die Berathung
geschlossen und die Abstimmung über den Antrag bis zum
Schluß ausgcsetzt . Dasselbe geschieht bei den folgenden An¬
trägen bis zu Nr . 16 incl . Der Antrag Nr . 17 wird abge¬
lehnt und Nr . 18 (bezw . Art . 259 des Entwurfs ) angenom¬
men . Nr . 19 wie zu 1 , Nr . 20 abgelehnt , Nr . 21 und 22
angenommen , Nr . 23 wie zu 1 , Nr . 24 abgelehnt , Nr . 25
angenommen , Nr . 26 — 30 incl . wie zu 1.

Darauf werden die sämmtlichcn ausgcsetztcn Anträge in
gemeinsamer Abstimmung angenommen , nachdem auf die Be¬
merkung des Präsidenten , daß die Schlußbemerkung des
Ausschußberichts der Berathung wohl nicht bedürfe, ' er die¬
selbe vielmehr vom Landtage als angenommen betrachte,
wenn kein Widerspruch erhoben werde , das Wort nicht be¬
gehrt wird.

Es folgt auf der Tagesordnung der Bericht des Finanz¬
ausschusses betreffend 1 ) die Krongutscasse - Rechnungen für
1853/57 ( Anlage 67 S . 635 ) und 2) die Jnventarien über
das Krongut im Herzoglhum Oldenburg und über Staats¬
und Krongut in den Fürstentümern Lübeck und Birkenfeld
(Anlage 66 S . 366 und Abklatsche S . 1126 ) s. S . 1336
flgd . der Abklatsche.

Berichterstatter Strackerjan II . : . ( nach Verlesung des
Bericht ? .) Als die Krongutscasserechnungen deS Fürstentums
Lübeck , welche der Ausschuß ans Ministerium gesandt habe,
zurückgekommen seien , sei eine Uebersicht nachgcfügt , durch
welche cs sich hcrausgestellt habe , daß mit der Verwendung
der aus den Veräußerungen erwachsenen Einnahmen auf
gleiche Weise verfahren sei wie hier im Herzogthum . Es
habe also schon stattgefunden , was das im Anträge enthal¬
tene Ersuchen an die Staatsrrgicrung bezwecke . In Birken-
feld seien bisher derartige Ausgaben nicht vorgekommen.
Der Ausschuß habe daher den Antrag folgendermaaßen
formulirt:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß die Krongutscasserechnungen des Herzogthums
Oldenburg und der Fürstcnthümer Lübeck und Bir¬
kenfeld und die dcsfälligen Revisionsverhandlungcn
der Großherzoglichen Staatsrcgierung zurückgegcben
werden.

Dieser Antrag wird angenommen.
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Antrag Nr . 2:
der Landtag beschließe , das Inventar deS Staats¬
und Kronguts im Fürstenthum Birkenfeld zu den
Acten zu nehmen und die Jnvcntarien des Staats¬
und KrongutS im Fürstenthum Lübeck sowie des
Kronguts im Herzogthum Oldenburg der Staatsre-
gierung einstweilen mit dem Ersuchen zurückzugeben,
auch daö letztere fortführen zu lassen und demnächst
wieder mittheilen zu wollen.

Abg . Iküder : Er beantrage:
es werde zwischen den Worten „ so wie des " und
„Kronguts " eingeschaltet „ Staatsguts und " .

Durch die in Folge der Abschätzung stattsindenden speciel-
len Vermessungen werden sich mehrfache Veränderungen auch
im Staatsgut Herausstellen . Es werde mit wenig mehr
Arbeit sich auch ein genaues Verzeichniß des Staatsguts
gleichzeitig mit feststellcn lassen und sei es doch für den
Landtag erwünscht , so ein vollständig zuverlässiges Material
zu erhalten.

BerichterDatker Strackerjan II . : Er könne den An¬

trag nur empfehlen , indem er es für zweckmäßig halte , daß
das Inventar des Staatsguts auf diese Weise ergänzt werde.

Nach geschlossener Berathung wird zuerst der Antrag
deS Abg . Rüder  und sodann der Ausschußantrag Nr . 2 in
dieser Fassung angenommen.

Auf der Tagesordnung folgt die zweite Lesung des Gesetzent¬
wurfs , betreffend die Reorganisation der Wittwen - , Waisen-
und Leibrentencaffe.

Präsident : Der vorliegende Bericht lege den ganzen
Entwurf , wie er durch die in erster Lesung gefaßten Be¬
schlüsse sich hcrauSstelle , mit den sämmtlichen nöthigen oder
zweckmäßigen Umstellungen förmlich dar . Es ' seien mehrere
Anträge dazu gestellt , die er besonders zur Sprache bringen
werde . Die Veränderung der Ueberschriften stelle er hiemit
zur Berathung und sehe dieselben als genehmigt an , wenn
kein Widerspruch erhoben werde.

Es erfolgt kein Widerspruch.

Berichterstatter Selkmanu II . : Er wolle eine Bemer¬
kung machen , die mit den Ueberschriften der einzelnen Artikel in
Verbindung stehen . Die Zahlen der Artikel ständen nämlich
in dem abgeklatschten Entwürfe unter der Ueberschrift der¬
selben . Dies beruhe auf einem Versehen des Abschreibers,
welches dadurch entstanden sei, daß in der Minüte die In¬
haltsangaben neben den einzelnen Artikeln gestanden hätten.
Da nun in der Gesetzsammlung die Inhaltsangaben der
Artikel unter der Artikelzabl ständen , so werde wegen der
wünschenswerthen Ucbereinstimmung dasselbe auch hier statt
zu finden haben . Es werte dieserhalb aber keines ausdrück¬
lichen Beschlusses des Landtags bedürfen , da der Bericht¬
erstatter die nöthigen Aenderungcn veranlassen werde.

Präsident : Der Bericht gebe bei jedem Artikel genau
an , ob eine Aenderung vorgekommen und welcher Natur sie
sei. Cr werde die Artikel nach der Reihe mit ihren redac¬

tionellen Aenderungen und wirklichen Zusätzen zur Berathung
verstellen.

Zu Art . 1 bemerkt der Präsident , daß derselbe nur Aende¬
rungcn redaktioneller Natur enthalte . Wenn kein Wider¬
spruch erfolge , werde er dieselben als genehmigt ansehen.

Widerspruch erfolgt nicht.
Art . 2 ist unverändert geblieben . Art . 3 , 4 , 5 und 6

wie zu Art . 1.
Präsident : Zu Art . 7 § . L der Zusammenstellung sei

von der Staatsregierung ein Antrag gestellt , der als neuer
zur Berathung komme . Derselbe laute:

Im Art . 7 h . 1 der Zusammenstellung für die zweite
Lesung werde zwischen die Worte „ soweit solcher " und
„aus den betreffenden Cassenfonds " eingeschaltet : „ bis
zur Einführung neuer Tarife " .

Die redaktionellen Aenderungen des Art . 7 werden zuerst
wie zu Art . 1 genehmigt.

Reg .- Commissair Decker : Werde bei einer Casse ein
neuer Tarif eingeführt , so lasse sich der fernere Verlauf theo¬
retisch nur durch Bildung zweier Cassen begründen , nämlich
einer Casse für die Interessenten mit dem alten Tarife , der
anderen für die zukünftigen Interessenten . Sei der frühere
Tarif zu niedrig gewesen und ein Zuschuß aus dem Sicher¬
heitsfonds und den Cassenfonds nöthig geworden , so falle
dies doch nur den bisherigen , nach dem alten Tarif einge¬
tretenen Interessenten zur Last . Wollte man nun die später
sich ergebenden Ueberschüffe in ihrem ganzen Betrage zur
Deckung der vom Sicherheitsfonds geleisteten Zuschüsse ver¬
wenden , so würde man damit einen Theil der Schuld auf die
Casse der neuen Interessenten wälzen , und diesen die Dividende
entziehen , auf die sie, nach ihren Einschüssen beurtheilt , doch
einen Anspruch hätten . Ein solches Verfahren lasse sich
schon nicht bei freiwilligen Cassen rechtfertigen , noch weniger
aber bei Cassen mit gezwungenem Eintritt . Der Einwand,
es seien früher keine Dividenden gezahlt , deshalb hätten die
pflichtigen Interessenten auch ferner keinen Anspruch darauf,
sei nicht stichhaltig . Früher sei die Casse einmal nicht dar¬

auf eingerichtet gewesen . Es sei das aber unrichtig gewesen
und lasse sich jetzt , nachdem man das Richtige erkannt habe,
nicht rechtfertigen . Durch die Dividenden kommen die Theil-
nehmer erst zu ihrem Rechte . Der Staat dürfe hier nur das
fordern , was durchaus nöthig sei, und das thuc er nur dgnn,
wenn Dividenden gezahlt würden . Es sei deshalb ungerecht,
die neuen Interessenten an der Schuld der alten participiren
zu lassen . Aus diesen Gründen habe der Sicherheitsfonds
nur bis zur Einführung neuer Tarife Anspruch auf vollen
Ersatz . Nach Einführung neuer Tarife muffe er diesen An¬
spruch verlieren ; als Entschädigung dafür dürfe er nur den¬
jenigen Theil des später sich ergebenden Ueberschusses erhalten,
welcher , wenn keine Schuld vorhanden wäre , unter die nach

dem alten Tarif cingetretenen Versicherer als Dividende zu
venheilen gewesen wäre ; und der Anspruch auf diesen Theil
des Ueberschusses sei dem Sicherheitsfonds nach einer spätcrn
Bestimmung des Ges .-Entwurfs gewahrt.
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Berichterstatter Selkmann II . : Dieser Gegenstand sei
schon bei der ersten Beralhung zur Sprache gekommen. ES
sei damals die fragliche Bestimmung des Entwurfs , welche
noch nicht so weit gegangen als der vorliegende Antrag , ab¬
gelehnt worden. Nach dem Entwurf habe nämlich auch nach
Einführung eines neuen Tarifs ein Ersatz insoweit stattfin¬
den sollen, als derselbe auch ohne Tariferhöhung möglich ge¬
wesen wäre, ES könnten z. B . momentane Unglücksfälle
eintrelen, die einen Zuschuß aus dem Sicherheitsfonds an
den Cassefonds nöthig machten. Ergeben sich nachher Ucbcr-
schüsse, so müßte man doch diese zum Ersatz an den Sicher¬
heitsfonds verwenden können. Dies würde nach dem jetzigen
Antrag des Herrn Reg. Commissairs unmöglich sein, wenn
aus andern Gründen , z. B . der größeren Sicherheit wegen,
ein neuer Tarif eingeführt worden, wohingegen nach dem
Entwurf noch eine Erstattung würde stattfinben können. Der
Theil der Dividenden, welcher auf die nach dem früher«
Tarife cingelretenen Versicherer falle, komme dem Sicher¬
heitsfonds nur bedingungsweise zu Gute , nämlich nur dann,
wenn die nach niedrigen Tarifsätzen angcsetzicn Interessenten
die erhöhten Beiträge freiwillig übernehmen. Der Antrag
könne eine Benachthciligung des Sicherheitsfonds herbeisühren
und deshalb Halle er ihn für bedenklich. Wie der Herr Reg.-
Commissair hervorgehoben, solle namentlich nur bei der Zwangs-
wittwencasse dieser Zusatz nöthig sein. Es sei bekannt, baß
sich bei dieser bis jetzt große Ueberschüfse ergeben und von
einer Erstattung an den Sicherheitsfonds keine Rede sei.
Berechne man die Tarife nur genau, so liege die Möglichkeit
eines Ersatzes so fern, daß man gar kein Bedenken zu haben
brauche.

Reg.-Commissair Becker : Die Bestimmung , wie sie in
der Zusammenstellung enthalten, sei ungerecht. Der Fall möge
allerdings selten eintrcken. Trete er aber einmal ein, so sei
er ungerecht. Wenn der Herr Berichterstatter bemerkt habe,
daß der Sicherheitsfonds allen Ersatz verlöre, wenn die alten
Interessenten für ihre versicherten Portionen die neuen höheren
Tarifsätze übernähmen, indem sie damit einen Anspruch auf
Dividende erhielten, so sei bas nicht ganz richtig. Uebernähmen
sie nämlich die höheren Tarifsätze nicht, so müsse der Sicher¬
heitsfonds die Differenz nachzahlcn; übernähmen sie dagegen
die höheren Tarifsätze, so zahlten sie selbst die Differenz nach,
und darin liege eben für den Sicherheitsfonds ein Ersatz.

Berathung geschlossen.
Es wird der Antrag der Slaatsregierung und dann der

Art. in dieser neuen Fassung angenommen.
Die Redactionsveränderungen im Art. 8 werden geneh¬

migt. Die vom Ausschüsse zu Art. 9 gemachten Zusätze
(tz. 1 und 2) werden angenommen, nachdem die redaktionellen
Aenderungen in demselben wie zu Art. L genehmigt sind.
Die redactionellen Aenderungen im Art. 10 und 11 wie zu
Art. 1. Der Zusatz in Art. 12 wird angenommen. Art . 13
ist unverändert geblieben. Die redactionellen Aenderungen in
Art . 14 wie zu Art. 1 (wobei der Ausschuß bemerkt, daß er
seine Bemerkung betreffs des Protokolls vom 19. März d. I.

zurücknehme, indem dasselbe keinen Jrrthum enthalte). Die
redactionellen Aenderungen in Art. 15 wie zu Art . 1 ; die
beiden vom Ausschüsse gemachten Zusätze werden mit dem
Artikel angenommen. Die Redactionen im Art. 16 wie zu
Art. 1.

Zum tz. 2 ist ein Zusatz vom Ausschuß gemacht und
wird dieser Z. 2 deS Art. 16 angenommen. Art. 17 ist un¬
verändert geblieben. Art . 18 wie zu Art. 1. Art. 19 enthält
einen Zusatz; derselbe wird angenommen. Art . 20 ist un¬
verändert geblieben. Art. 21 enthalt Zusätze. Nach Geneh¬
migung der redaktionellen Aenderungen wie zu Art. 1 , wer¬
den die tztz. 3 und 5 angenommen.

Art. 22.
Die redaktionellen Aenderungen werden wie zum Art. 1

genehmigt.
Zum tz. 2 des Art . 22 ist vom Abg. Brockhaus  fol¬

gender Antrag eingebracht worden:
Zm Art. 22 erhalte der Schlußsatz des Z. 2 folgende
Fassung:

Bei einem spätern Aufhören der Dnteressentschaft
findet eine Rückzahlung nur bezüglich der für die
Zeit nach dem Tode der Versicherer oder eventuellen
Pensionisten gezahlten Beiträge statt.

Der Antrag findet die erforderliche Unterstützung und
wird zur Berathung verstellt.

Abg. Brockhaus : Man werde zugeben, daß sein An¬
trag insofern eine Berechtigung in sich trage , als eS nicht
richtig erscheinen könne, daß nach dem Tode der Versicherer
oder eventuellen Pensionisten der Beitrag möglicherweise noch
ein Vierteljahr oder ein halbes Jahr fortgezahll werden müsse.
Man habe bisher diese Pränumeration als Prinzip festge-
haltcn, namentlich, um darnach die Berechnung machen zu kön¬
nen; es lasse sich aber dieser Grundsatz an sich nicht recht¬
fertigen und führe derselbe zu bedeutenden Prägravationen.
Höre z. B . von zwei Versicherungen die eine am 30. Juni,
die andere am 1. Juli auf, so brauche im elfteren Falle kein
Beitrag mehr bezahlt zu werden, während im letzteren Falle
der Beitrag noch für ein ganzes halbes Jahr fortentrichtet
werden müsse. Die von ihm vorgeschlaqene Aenderung habe
keine Schwierigkeit ; es habe allerdings die Pränumeration
Einfluß auf die Berechnung der Tarife , doch nicht so sehr,
daß die Aenderung deshalb unthunlich erscheine.̂

Reg.-Commissair Becker : Wie der Abg. BrockhauS
bemerkt habe, seien bisher die Anträge auf Rückzahlung immer
verweigert worden, weil eben die Tarife mit Rücksicht darauf
berechnet seien; führe man daher schon für die nach den jetzi¬
gen Tarifen bewirkten Versicherungen das Prinzip , wie es
der Abg. BrockhauS  wolle , ein, so werde die Casse in dem
Zurückzuzahlendcn einen reinen Verlust haben. Cs könne sich
daher nur fragen, ob die Tarife künftig so einzurichten seien,
daß eine Rückzahlung Statt finde. Wenn dies nun gleich
bei Berechnung der Tarife berücksichtigt werden könne, so
sehe er doch dafür keinen genügenden Grund . Es müsse
dann bei dem Aufhören einer jeden Jnteressentschaft eine
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Rückzahlung eintretcn ; und um dies zu vermeiden , scheine es
ihm zweckmäßiger , die Tarife wie bisher gleich so einzurichten,
daß keine Rückzahlung nöthig sei ; dies sei für den Einen so
gut wie für den Andern . Solle eine Rückzahlung cintrcten,
so würden darnach die Tarife erhöht werden müssen , und der
Rückcmpfänger erhalte alsdann nur das zurück , was er bisher
zu viel gezahlt habe.

Abg . Brockhaus : Er könne die Ansicht des Herrn
Rcg .- Eommiffairs , daß der Rückempfänger nur das wicder-
crhalke , was er in den Tarifen zu viel gezahlt habe , nicht
theilen . Er habe vorhin das Beispiel der beiden Paare an¬
geführt , aus dem klar hervorgehe , dgß Pragravationen ein-
träten.

Abg . Russell : Er wolle doch darauf aufmerksam
machen , daß die ganze Versicherung ja auf Glück beruhe , und
der Eine eben Vorthejl , der Andere Nachtheil habe . Manch¬
mal sterbe die Wittwe vor dem Versicherer , so daß sämmt-
liche Einschüsse verloren gingen . Wenn eine Rückzahlung
Statt finden solle , so müßten die Tarife höher sein , der Ver¬
sicherer müsse also eine höhere Summe einzahlen . Er em¬
pfehle daher aus praktischen Rücksichten , den Antrag nicht
anzunehmen.

Die Berathung wird geschlossen und der Antrag des
Abg . Brockhaus  abgelchnt.

Zum tz. 4 des Art . 22 ist folgender Antrag von Seilen
der Staatsregierung eingcbracht worden:

Der Art . 22 H. 4 werde in folgender Fassung ange¬
nommen :

Die Entrichtung der halbjährlichen Beiträge pflich¬
tiger Interessenten , welche aus einer Slaatscasse
Gehalt , Pension oder Wartegeld beziehen , soll , sp-
bald als thunlich , durch Kürzung vom Gehalte,
der Pension oder dem Wartegclde angeordnet
werden.

Dieser Antrag ist zwar Wiederholung eines früheren,
vom Landtage in erster Lesung abgelehnten Antrages , ent¬
hält aber einige Abänderungen und kommt daher zur Be-
ralhung.

Reg .-Commiffair Becker : Die Staatsregicrung erkenne
durchaus an , daß es im Interesse der Wittwencasse und der
betheiligten Interessenten liege , die Entrichtung der Beiträge
der pflichtigen Interessenten durch Kürzung von den Gehalten,
Pensionen und Wartcgeldern erfolgen zu lassen . Sie halte cs
aber bei den jetzigen Personalverhältniffen der Centralcasse und
der Landescasse nicht für thunlich , diesen Cassen ohne Vermehrung
der Arbeitskräfte eine Vermehrung der Arbeit aufzuerlegcn , und
es sei daher dringend zu wünschen , daß der Antrag in seiner
jetzigen Form angenommen werde . So bald als thunlich
werde die Staatsregierung sodann bas Betreffende verfügen.

Abg . Noell : Er könne sich gar nicht denken , baß die
Kürzung der Beiträge in den Gehalten eine so besondere,
außerordentliche Arbeit sei. Nehme man an , daß der Eassirer
sich alle zu zahlenden Gehalte in einer ersten Cvlumne an¬
merke , sodann in einer zweiten die davon abzuziehenden Bei-
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träge und endlich in einer dritten Cvlumne die einem jederr
Beamten hiernach auszuzahlenden Gehalte verzeichne , so sei
die Arbeit doch nur eine leichte . Das Wort : „ so bald als
thunlich " lasse sich gar sehr in die Länge ziehen . Die jetzt
bestehende Einrichtung sei eine Belästigung der Beamten , die
er aufzuhebcn empfehle.

Abg . Ahlhorn : Ihm scheine auch , daß die Auffassung
des Ausschusses die richtigere sei , und stimme er dem Abg.
Noell  bei , daß cs zweckmäßig sei , die Beitrage sogleich in
den Gehalten zu kürzen ; die dadurch erwachsende Arbeit könne
so groß nicht sein.

Abg . Rüder : Wenn der Landtag den Antrag des Aus¬
schusses annehme und den der Staatsregierung ablehne , so
werde er demnächst auch in der Lage sein , das diesem Ent¬
sprechende thun zu müssen , nämlich die Gehalte der Kammer-
gehülfen zu erhöhen ; denn die Mehrarbeit , welche diesen da¬
durch auserlegt werde , müsse doch auch berücksichtigt werden»
Er empfehle daher ebenfalls , den Antrag der Staatsregicrung
abzulchnen , weil der Landtag dann in der Lage sei , bei dem
Gehalte der Cassengehülfen die nölhige Vorsorge zur Be¬
schaffung der Mehrarbeit zu treffen.

Berathung geschlossen.
Es wird zur Abstimmung geschritten und der Antrag der

Staatsregicrung abgelehnt - die Abstimmung über Art . 22
selbst wird bis zur Schlußabstimmung ausgesetzt.

Art . 23.

Die vom Ausschuß vorgeschlagcnen redactioncllen Aende-
rungen werden wie zum Art . 1 genehmigt.

Zum § . 3 des Art . 23 ist vom Ausschuß ein neuer An -^ >
trag gestellt worden.

Derselbe wird angenommen.
Der Art . 24 ist wie im ersten Entwurf geblieben.
Art . 25 : Wie zum Art . 1.

Art . 26 : Hinsichtlich der redactionellen Aenderungen wie
zum Art . 1.

Im § . 4 dieses Art . hat der Ausschuß einen neuen An¬
trag gestellt . Der § . 4 wird angenommen.

Art . 27 , 28 , 29 , 30 , 3l : Wie zum Art . 1 . .
' Art . 32:

Reg .-Commissair Becker : Im tz. 3 des Art . 32 heiße
es , daß „ die Einführung neuer und die Aenderung bestehen¬
der Tarife im Verordnungswege erfolgen solle " ; Einfüh¬
rung neuer und Aenderung bestehender Tarife
sei aber ganz dasselbe ; nach der obigen Fassung könne eS
nun scheinen , 'daß etwas Verschiedenes darunter verstanden
sein solle . Da dies nicht der Fall sei, so empfehle er, es bei
der Fassung des ersten Entwurfes zu lassen.

Berichterstatter Selkmann II . : Im Gesetze kämen
beide Ausdrücke vor und es sei daher besser , der Vollständig¬
keit halber beide Ausdrücke hier aufzunehmen.

Reg .-Commissair Becker : Allerdings seien beide Aus¬
drücke im Gesetze gebraucht worden , aber unter dem einen
sei zugleich der andere mit verstanden . Der Art . 34 z. B.
habe die Uebcrschrift : Tarifänderungen ; hierunter könne doch
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gewiß Niemand etwas Anderes als : Einführung neuer Ta¬
rife verstehen . Die NebeneinandersteUung der beiden Aus¬
drücke laste aber eine Verschiedenheit derselben vermuthen , die
nicht vorhanden sei.

Abg . Ahlhorn : Er gebe dem Herrn Reg .-Commifsair
Recht , daß beide Ausdrücke nur dasselbe bedeuteten . Da
aber der Ausschuß der Deutlichkeit halber beide Ausdrücke

ausgenommen wünsche , so könne man Nichts dagegen haben.

Berathung geschlossen.

Berichterstatter Selkmann II . : Er müsse gestehen , daß
er den Zweifel des Herrn Reg . - Commissairs nicht begreife.
Nehme man beide Ausdrücke auf , so werde jeder etwaige

Zweifel beseitigt . Der Antrag des Herrn Reg .-Commissairs
zum Art . 7 spreche von : „Einführung neuer Tarife « ;
der Art . 34 habe den Ausdruck : „Tarifänderungen ».

Da man hiernach möglicherweise auf den Gedanken kommen
könne , daß unter den Ausdrücken Verschiedenes gemeint

sei, so habe der Ausschuß es der Vollständigkeit und Sicher¬
heit halber für bess . r erachtet , beide Ausdrücke aufzunehmen.

Es wird zur Abstimmung geschritten und der tz. 3 deS
Art . 32 angenommen.

Hinsichtlich der redactionellen Acndcrungen des Art . 32:
Wie zum Art . 1.

Der Art . 33 ist nicht verändert worden.
Art . 34 und 35 : Wie zum Antrag 1.
Art . 36 : Die redactionellen Aenderungen werden wie zum

Art . 4 genehmigt.
Zum tz. 4 des Art . 36 ist von Seiten der Staatsregie¬

rung folgender Antrag eingebracht:
Im Art . 36 §. 4 werde der letzte Satz in folgender
Fassung angenommen:

Die Theilnahme an der Dividendenzahlung kann
jedoch von der Direction auch ohne Uebernahme der
erhöhten Tarifsätze zugelassen werden , wenn bei Ein¬
führung des neuen Tarifs ein Ersatz aus dem be¬
treffenden Cassenfonds arr den Sicherheitsfonds nicht
zu leisten war.

Der Antrag ist in einigen Beziehungen neu und kommt
daher zur Berathung.

Reg .-Commifsair Becker : Der dem Antrag schriftlich
beigefügtcn Begründung habe er nur noch wenig hinzuzu¬
setzen . Nachdem der erste von der Staatsregierung einge-
brachte Antrag angenommen worden , sei die Bestimmung in
diesem Antrag wesentlich nolhwendig ; denn , wenn ein Ersatz
aus dem betreffenden Cassenfonds zu leisten sei, so müsse noth-

wendigerweise die Theilnahme an der Dividendenzahlung von
der Uebernahme der erhöhten Tarife abhängig gemacht wer¬

den , denn sonst werde der . Sicherheitsfonds gar keinen Ersatz
für die Zuschüsse erhalten . Die in diesem Antrag vorge¬
schlagene Aenderung liege also wesentlich im Sinne der vom
Landtage gefaßten Beschlüsse . Der Beschluß , der in erster
Lesung gefaßt sei , beschränke zwar die Direction sehr wenig,
aber er könne sie in nicht zulässiger Weise beschränken ; durch

den gegenwärtigen Antrag werde dieselbe weit mehr , nur in
zulässiger Weise beschränkt.

Berathung geschlossen.
Der Antrag der Staatsregierung wird angenommen und

desgleichen der tz. 4 in der Fassung des Entwurfes mit der
beschlossenen Aenderung.

Art . 37 : Wie zum Art . 1.
Art . 38 : Redaktionelle Aenderung wie zum Art . 1 ge¬

nehmigt.
Im tz. 4 sub a des Art . 38 ist ein neuer Antrag des

Ausschusses enthalten.
tz. 1 a wird angenommen.
Zum tz. 2 des Art . 38 hat der Abg . Brockhaus  be¬

antragt:
Im § . 2 des Art . 38 werden in der drittuntersten
Reihe die Worte : „ ausbezahlt werden " gestrichen und
dafür gesetzt:

in der Weise zu Theil werden , daß derselbe eine
solche Pension erhält , als mit der rückzuvergütenden
Summe bei dem gegenwärtigen Alter beider Per¬
sonen auf Capitalfuß erkauft werden kann.

Dieser Antrag wird jedoch vom Abg . Brockhaus  mit
der Bemerkung , daß er auf denselben kein großes Gewicht
lege , zurückgezogen.

Art . 39:

Dieser enthält neben Aenderungen redactioneller Art
einen neuen Antrag des Ausschusses.

Der Landtag nimmt den Art . 39 in der Fassung der
Zusammenstellung an.

Art . 40.

Redaktionelle Aenderungen wie zum Art . 4 genehmigt.
Der 8- 4 des Art . 40 enthält einen neuen Antrag des

Ausschusses ; der ß . 4 wird angenommen.
Der Abg . BrockhauS  hat hier folgenden Antrag ein¬

gebracht:
Am Schlüsse des Gesetzes werde folgende „transi¬
torische Bestimmung"  ausgenommen:

An den Auskünften des Sicherheitsfonds nehmen

auch die bei Verkündigung dieses Gesetzes vorhan¬
denen Pensionisten der bisherigen Witlwencasse nach
Verhältniß ihrer Pensionen Theil.

Der Antrag ist neu ; derselbe findet die erforderliche Un¬
terstützung und . kommt mit zur Berathung.

Reg .- Commissair Decker : Es würde wenig im Sinn
der bisherigen Beschlüsse sein , wenn dieser Antrag des Abg.
Brockhaus  angenommen würde . Der Landtag habe be¬
schlossen , die disponiblen Auskünfte des reinen Vermögens

lediglich zur Erleichterung der Beitragspflicht zu verwenden,
nicht aber zur Erhöhung der Wittwcnpensionen . Es wäre
doch merkwürdig inconsequent , die jetzt lebenden Wittwen an
jenen Auskünften Theil nehmen zu lassen , d. h. ihnen ihre
Pensionen zu erhöhen , die künftigen ab « nicht . — Ferner
sollten die Wittwen nach Verhältniß ihrer Pensionen Theil
nehmen , die Versicherer aber nur im Verhältniß ihre Bei-
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träge ; die ersteren würden dann den drei - bis vierfachen Be¬
trag desjenigen erhalten , was der letzlern zusiele . — Endlich
bemerke er , daß nach dem Anträge auch die aus freiwilligen
Versicherungen hervorgegangenen Wittwen an den Auskünften
Theil nehmen müßten , wozu doch gar kein Grund vorhan¬
den sei.

Abg . Brockhaus : Er glaube nicht , daß die Berechnung
so schwierig sein werde . Es seien die an Wittwen zahlbaren
Pensionen , ebenso die für ungetraute Paare versicherten Pen¬
sionen der Summe nach genau bekannt , und ergebe sich dar¬
nach der Reparkitionsfuß leicht.

Berathung geschlossen.
Berichterstatter Selkmann II . : Der Antrag habe dem

Ausschuß nicht zur Berathung Vorgelegen und könne er da¬
her nur seine persönliche Ansicht über denselben äußern . Er
könne in dieser Hinsicht nur dem Herrn Reg .-Commissair bei¬
stimmen , daß der Antrag der ganzen Grundlage des Gesetz¬
entwurfes widerspreche , auch in seiner Ausführung zu großen
Nachtheilen der Versicherer führen werde . Nach diesem An¬
trag würden die Wittwen neben ihren Pensionen einen vier¬
fach höheren Betrag als die Versicherer erhalten ; dazu liege
gar kein Grund vor und scheine dies auch um so unrichtiger,
als der Zweck des vorliegenden Gesetzentwurfs der sei, Lurch
die Dividendenzahlung und die aus den Auskünften des Sicher¬
heitsfonds ermöglichte Rabatterhöhung die zu hohen Beiträge
der pflichtigen Interessenten hcrabzusctzen , dieser Zweck aber
durch jenen Antrag wesentlich verfehlt werde.

Es wird zur Abstimmung geschritten und der Antrag
des Abg . Brockhaus  abgelehnt.

Präsident : Die Anlagen 4 . und 8 . des Gesetzentwurfes
seien in erster Lesung angenommen worden ; hinsichtlich der
Anlage 0 . könne dies möglicherweise zweifelhaft sein , da das
Protokoll dies nicht ausdrücklich erwähne . Er glaube aber
als Beschluß der Versammlung annehmen zu dürfen , daß alle
drei Anlagen als in erster Lesung angenommen zu betrachten
seien, so daß dieselben , bei abermaliger Annahme , in zweiter
Lesung angenommen werden würden.

Die vom Ausschuß in den Anlagen X., 8 ., 6 . vorge-

nömmencn rcdactioncllcn Nenderungen werken wie zum Art . 4
genehmigt.

Hiktauf wird der Gesetzentwurf in der Zusammenstellung
des Ausschusses , resp . mit den vom Landtag heute beschlosse¬
nen Aenderungen , so wie mit den Anlagen X., 8 . und 6 . im
Ganzen zur Abstimmung gebracht und von der Versammlung
angenommen.

Damit ist die heutige Tagesordnung erledigt.
Der Präsident setzte die nächste Sitzung auf Montag,

den 13 . Mai , Morgens 10 Uhr an.
Tagesordnung:

1 ) Bericht des Ausschusses zur Begutachtung der Straf¬
prozeßordnung:
s . für das Fürstenthum Lübeck,
b . - - - Birkenfeld.

2 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfes für das Fürsten¬
thum Lübeck , betreffend die Aufhebung der Klage auf
Eingehung der Ehe , sowie die Gerichtsbarkeit und der
Prozeß in Ehesachen.

Der Präsident bestimmt den Termin zur Einbringung
von Verbesserungsanlrägen für die zweite Lesung auf heute
Abend 9 Uhr.

3 ) Bericht des Ausschusses zur Begutachtung für den
Gesetzentwurf , betreffend die Gebühren in bürgerlichen
Rechts - und Strafsachen;
s . für das Fürstenthum Lübeck,
d . - -- - Birkenfeld.

4 ) Bericht des Finanzausschusses , betreffend einige auS-
gesetzte Positionen des Voranschlags der Einnahmen
und Ausgaben des Herzogthums Oldenburg für 1861/63
sowie einige nachträgliche Anträge der Staatsregierung.

5 ) Fernerer Bericht des Ausschusses XIX ., betreffend den
Art . 1 des Entwurfes des StierköhrungSgesctzcs , so¬
wie fernere Berathung dieses Gesetzentwurfes.

Schluß der Sitzung : 1 Uhr Nachmittags.

Die Berichterstatter:

Bartel und v . Buttel.
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